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KPS Ambiente Home 

Systemanforderungen 
Die angegebenen Mindestanforderungen sind Werte, unter denen KPS Ambiente Home 
zuverlässig arbeitet. Sie gelten bei Veröffentlichung der vorliegenden Version von „KPS Ambiente 
Home Systemanforderungen“. Dem technischen Fortschritt entsprechende Änderungen der 
Systemanforderungen bleiben jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Mehrleistung 
der Hardware bringt grundsätzlich auch Mehrleistung in der Anwendung, was aber von der 
Gesamtkonfiguration des Systems abhängig ist. Eine einwandfreie Funktion von 
KPS Ambiente Home kann nur garantiert werden, wenn die eingesetzte Hardware diesem 
Anforderungsprofil entspricht. 
 
 Mindestanforderung 
Browser Microsoft Windows Internet Explorer 6.X, Microsoft Windows Internet 

Explorer 7.X, Microsoft Windows Internet Explorer 8.X, Microsoft 
Windows Internet Explorer 9.X 
Mozilla Firefox 1.5.X, Mozilla Firefox 2.X, Mozilla Firefox 3.X 

Prozessor Pentium IV 2 GHz 
Arbeitsspeicher 1 GB 
Festplattenspeicher 10 MB + Katalogdaten 
Grafik Karte OpenGL-fähige Grafikkarte, 256 MB 
Monitor 17'' 
Freigegebene 
Betriebssysteme 

Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 
XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 

 
 

Weitere Hinweise 
• Zu den systemseitigen Mindestanforderungen, die zum Betrieb unserer Produkte erfüllt sein 

müssen, fordern Sie bitte stets zu jedem Produkt unsere aktuellsten Hinweise zu den „SHD 
Systemanforderungen“ an. 

• Es gelten außerdem die jeweils aktuellen „Grundvoraussetzungen für die Nutzung der SHD-
Leistungen“. 

 


